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Artikel 15

(1) Bei der Erledigung von Zustellungsersuchen wen
det das ersuchte Gericht seine innerstaatlichen Gesetze 
an.

(2) Ist das zuzustellende Schriftstück nicht in der 
Sprache des ersuchten Vertragspartners abgefaßt, und 
ist eine beglaubigte Übersetzung in die französische 
oder englische Sprache nicht beigefügt, so übergibt das 
ersuchte Gericht das Schriftstück dem Empfänger nur 
dann, wenn dieser bereit ist, es freiwillig anzunehmen.

(3) Die Zustellung wird durch eine Empfangsbeschei
nigung, die das Zustellungsdatum, die Unterschrift des 
Empfängers und des Zustellers sowie das Siegel des 
Gerichts enthält, oder durch eine amtliche Bestätigung 
des Gerichts nachgewiesen, aus der hervorgeht, in wel
cher Form und zu welchem Zeitpunkt das betreffende 
Schriftstück übergeben worden ist.

(4) Wird das zuzustellende Schriftstück in doppelter 
Ausfertigung übermittelt, ist der Empfang auf der er
sten Ausfertigung zu bestätigen.

(5) Ist die im Rechtshilfeersuchen bezeichnete Person 
unter der angegebenen Anschrift nicht auffindbar, so 
trifft das ersuchte Gericht die notwendigen Maßnah
men zur Feststellung der Anschrift.

(6) Ist dem ersuchten Gericht die Erledigung des 
Rechtshilfeersuchens nicht möglich, so benachrichtigt es 
das ersuchende Gericht davon unter Mitteilung der 
Gründe, welche die Erledigung verhinderten.

Artikel 16'

(1) Die Vertragspartner sind berechtigt, Zustellungen 
an ihre eigenen Staatsbürger, die sich auf dem Terri
torium des anderen Vertragspartners aufhalten, durch 
ihre diplomatische oder konsularische Vertretung zu 
bewirken.

(2) Bei Zustellungen gemäß Absatz 1 dieses Artikels 
dürfen keine Zwangsmaßnahmen angewendet werden.

Artikel 17 

Kosten der Rechtshilfe

(1) Für die Gewährung der Rechtshilfe verlangt der 
ersuchte Vertragspartner keine Kosten. Die Vertrags
partner tragen alle durch den Rechtshilfeverkehr auf 
ihrem Gebiet entstandenen Kosten, insbesondere auch 
die bei der Durchführung von Beweisaufnahmen ent
stehenden Kosten selbst.

(2) Das ersuchte Gericht gibt dem ersuchenden Ge
richt die Höhe der entstandenen Kosten bekannt. So
weit das ersuchende Organ diese Kosten von dem Ko
stenpflichtigen einzieht, verbleiben sie dem einziehen
den Vertragspartner.

Artikel 18 

Ablehnung der Rechtshilfe

Die Rechtshilfe kann abgelehnt werden, wenn ihre 
Gewährung den Grundprinzipien der Gesetzgebung und 
der öffentlichen Ordnung des ersuchten Vertragspart
ners widersprechen.

Freies Geleit für Zeugen und Sachverständige

Artikel 19

(1) Ein Zeuge oder Sachverständiger, welche Staats
bürgerschaft er auch besitzt, der auf eine ihm durch 
das Gericht des ersuchten Vertragspartners zugestellte 
Ladung vor den Gerichten des ersuchenden Vertrags
partners in Zivil-, Familien- oder Strafsachen erscheint, 
darf nicht strafrechtlich verfolgt oder in Haft genom
men werden wegen einer Straftat, die er bereits vor 
Überschreiten der Grenze des ersuchenden Vertrags
partners begangen hatte, und er darf nicht auf Grund 
eines früher ergangenen Gerichtsurteils einer Bestra
fung zugeführt werden. Gegen solche Personen darf 
kein Verfahren wegen vor Überschreitung der Staats
grenze begangener anderer Rechtsverletzungen einge
leitet werden, noch dürfen Maßnahmen verwirklicht 
werden, die wegen solcher Rechtsverletzungen festge
legt wurden.

(2) Ein Zeuge oder Sachverständiger verliert den un
ter Absatz 1 dieses Artikels vorgesehenen Schutz, wenn 
er das Territorium des ersuchenden Vertragspartners 
nicht binnen 7 Tagen, von dem Tage an gerechnet, an 
dem ihm mitgeteilt wurde, daß seine Anwesenheit nicht 
mehr erforderlich ist, verlassen hat. In dieser Frist 
wird die Zeit nicht eingerechnet, während der der 
Zeuge oder Sachverständige nicht die Möglichkeit hatte, 
das Territorium des Vertragspartners aus nicht von 
seinem Willen abhängigen Gründen zu verlassen.

(3) Wird eine Person, die sich auf dem Territorium 
des ersuchten Vertragspartners in Haft befindet, von 
einem Gericht des anderen Vertragspartners als Zeuge 
oder Sachverständiger geladen und soll sie zu diesem 
Zwecke zeitweilig überstellt werden, so genießt sie den 
in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels zugesicherten 
Schutz.

Teil III 

Urkunden 

Artikel 20 

Verwendung von Urkunden

(1) Urkunden, die von einem Gericht oder von einer 
Amtsperson des einen Vertragspartners im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit ausgestellt oder beglaubigt sind, be
dürfen, sofern sie mitx Unterschrift und amtlichem Sie
gel versehen sind, für ihre Verwendung vor den Ge
richten und vor anderen Organen des anderen Ver
tragspartners keiner Legalisation.

(2) Die Bestimmung des Absatzes 1 dieses Artikels 
gilt auch für Abschriften von Urkunden, die von einem 
Gericht oder einem anderen zuständigen Organ be
glaubigt worden sind.


